
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/5/6 1Ob394/53,
2Ob163/61

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1953

Norm

ZPO §272 B

Rechtssatz

Das Gericht kann eine Zeugenaussage gleichen Inhalts, wie in einem Vorprozeß (die in diesem Verfahren neuerlich vor

dem erkennenden Gericht abgelegt wurde) anders würdigen wie die gleiche Aussage im Vorprozeß.

Entscheidungstexte

1 Ob 394/53

Entscheidungstext OGH 06.05.1953 1 Ob 394/53

2 Ob 163/61

Entscheidungstext OGH 13.04.1961 2 Ob 163/61
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